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► Nr.  VO/2018/06521
öffentlich

Lübeck, 25.09.2018
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck - Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2010
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

22.10.2018 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.11.2018 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
29.11.2018 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt gemäß § 95 n Abs. 3 GO i.V.m. § 17Abs. 2 Stiftungsgesetz des 
Landes Schleswig-Holstein die als Anlage beigefügte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010. 

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  GO SH

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)
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Begründung:
Neben der Hansestadt Lübeck hat gleichzeitig auch die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck 
ihr Rechnungswesen zum 1.1.2010 auf die Doppik umgestellt und hierzu durch den Bereich 
1.201 – Haushalt und Steuerung eine Eröffnungsbilanz nach § 54 GemHVO-Doppik erstellt.

Der Prüfbericht ist als VO/2015/02621 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten worden.

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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1.201 - Haushalt und Steuerung
1.201.2 - Abtei lung Bi lanzen, Haupt- und

Anlagenbuchhaltung

Zeichen: 201.2.07.10 - I 'O. DS

Lübeck, den 10.08.2015
Auskunft. Dieter, l' Orteye

Daniel Schewe
Tel.:2053, 2070; Fax: 2090

e-mail :  bi tanzen@tuebeck.de

1. 1 40 - Rechnungsprüfungsamt
über
1 .101 - Bürgermeisterkanzlei
1 .000 - Bürgermeister

Stellungnahme zum Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz der Kulturstiftung Lübeck - Mach -
Mandant I  l0

Grundsätzliche Feststellungen

Die Hansestadt Lübeck hat zum 01. Januar 2010 das Rechnungswesen von der Kameralistik auf
das neue System der Doppik umgestellt. Die Kulturstiftung Lübeck hat als von der Hansestadt
verwaltete Stiftung gleichzeitig umgestellt. Sie hatte aber bereits deutlich vor der Einführung der
Doppik handelsrechtliche Strukturen im Rechnungswesen eingerichtet und geführt, um auch früher
schon betriebswirtschaftliche Auswertungen vornehmen zu können.

Die kommunale Doppik sieht umfangreiche, auch deuilich über die handelsrechtlichen Vorgaben
hinausreichende EMeiterungen vor, die neben der rein technischen Einrichtung vorrangig ein
Umdenken in nahezu allen Verwaltunosbereichen erfordern.

Als erstes Produkt dieses Syst"m*J"n""t" ist die Eröffnungsbilanz zum 01 .01.2010 nach S 54
GemHVO-Doppik erstellt worden. Der offizielle Prüfungsbeginn zur Prüfung von Eröffnungsbilanzen
wurde vom Rechnungsprüfungsamt zum 20.04.2012 erklärt. Der Formulierung im Plural war zu
entnehmen, dass auch die Bilanzen der Stiftungen betroffen sein würden. Wie vom
Rechnungsprüfungsamt zutreffend dargestellt, wurden ,,Unterlagenbedarfe des RPA im Vonvege
der Prüfung der Stiftungsverwaltung nicht mitgeteilt". Am 21.Q2.2013 wurden Dateien zu den
Eröffnungsbilanzen auch der Stiftungen erbeten. Noch am selben Tag wurden diese zur Verfügung
gestellt. Die Eröffnungbilanz der Kulturstiftung wurde separat als Excel-Datei übermittelt. Der
Prüfbericht ist wohl auf Grundlage lediglich dieser Dateien erstellt worden. Weitere Unterlagen
wurden zumindest in den letzten 1 .5 Jahren. von 1.201.2 der Abteiluno Bilanzen. nicht konkret
abgefordert.

Auch vor der offiziellen Prüfungseröffnung waren die Prüfer hinsichtlich der Erstellung von
Eröffnungsbilanzen der Hansestadt und der von ihr verwalteten Stiftungen bereits eingebunden.

Nach $ 56 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind Korrekturen an der Eröffnungsbilanz noch im fünften
Jahresabschluss erfolgsneutral zulässig. Angesichts des venrvaltungsumfassenden Systemwechsels
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hat der Gesetzgeber bereits zahlreiche gravierende Korrekturen an der Eröffnungsbilanz erwartet.
Die ursprünglich festgesetzte Frist von vier Jahresabschlüssen wurden mit der Anderung der
Verordnung zum 01 .01 .2013 auf fünf erhöht.

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) und die Verwaltung unternehmen beiderseits erhebliche
Anstrengungen, Fehler und Fehlverhalten in der doppischen Buchführung zu finden, um sie
möglichst kurlristig zu bereinigen. Das RPA hat hierbei die Möglichkeiten der umfassenden
systematischen Prüfung, wohingegen in der Venrualtung dezeit oftmals noch einzelfallbezogen
prekäre Situationen auffällig werden, die unvezüglich zu bereinigen sind. In einigen z.T.
bereichsübergreifenden Fällen schließen sich umfangreichere Anderungen von Verfahrensweisen
an, die nicht immer sofort oder rückwirkend umgesetzt werden können. Daher ist die Aufgabe der
Anpassung der Buchhaltung an alle Lübecker Besonderheiten langfristig ausgerichtet.

Auch auf Landesseite entwickeln sich die Regelungen und Empfehlungen zur Doppik weiter, so
dass mehrdeutige Regelungen inzwischen konkretisiert werden konnten. Dem entsprechend wurde
die GemHVO-Doppik seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz mehrfach angepasst (2.8. $ 24 Abs. 2
GemHVO-Dopplk). Hier profitiert das Rechnungsprüfungsamt heute von Kenntnisständen und
Erfahrungen, die im Zeitraum der Erstellung der Eröffnungsbilanz zunächst nur vage erkannt
werden konnten aber inzwischen allgemein kommuniziert sind.

Zunächst wurden vom Land allenfalls auf ausdrücklicher Nachfrage Hinweise und Empfehlungen
zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz gegeben, zumal die Vielfalt an buchhalterischen
Besonderheiten in der Hansestadt nicht sofort durch Experten einheitlich auf doppische Grundsätze
aller Gemeinden in Schleswig-Holstein übertragbar sind. Erst im Laufe der Jahre wurden auch
aufgrund zahlreicher Anfragen der Hansestadt immer mehr Hinweise zum Beispiel auf der Internet-
Seite NKR-SH.de von Landesseite unterstützt entwickelt. Einige Hinweise sind nach kritischer
Prüfung auf Landesseite dort sogar wieder entfernt worden. Die Internetseite wird hauptsächlich erst
ab Anfang 2013 mit Antworien zu oft gestellten Fragen angeboten. Bis dahin blieben Fragen an die
Landesebene offen oder wurden erst mit monatelanger Bearbeitungszeit beantwortet.

0.1 Zur Erstellung der Steilungnahme zum Prüfbericht

Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes ging am 09.04.2015 in der Stabsstelle Bilanzen ein,
mit der Biite, eine Stellungnahme bis zum 21.O4.2O15 vozulegen.

Aufgrund der gleichzeitig anstehenden Jahresabschlusserstellung für den Jahresabschluss 2011
des Kernmandanten bis zum 1 5.05.2015, welche die höchste Priorität innerhalb der damaligen
Stabsstelle Bilanzen darstellte, konnte eine Stellungnahme zu diesem Zeitpunkt nicht realisiert
werden. Zudem erfolgte zum 01.07.2015 ein Aufgabenübergang der Hauptbuchhaltung inklusive
Anlagenbuchhaltung und Stabsstelle Bitanzen und zusätzlich auch die Übernahme der
Inventurverantwortung.

Mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde aus diesen Gründen eine Verlängerung der Frist zur
Stel lungnahme bis zum 10.08.2015 vereinbart.
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Zu den Prüfu ngsfeststell ungen

1.1 Prüfungsobjekt

Unter Prüfungsvoraussetzungen stellt das Rechnungsprüfungsamt dar, dass dem RPA vom Projekt
NKF/Doppik bzw. der StaBil lediglich elektronisch die Eröffnungsbilanz mit Anhang zur Verfügung
gestellt wurden. Eine Inventur zum Eröffnungsbilanzstichtag habe nicht stattgefunden.

Dieser Aussage ist insofern zuzustimmen, als dass eine körperliche Inventur des Anlagevermögens
nicht stattgefunden hat. Es wurde von der Vereinfachungsregelung nach $55Abs.5GemHVO-
Doppik Gebrauch gemacht, die regelt, dass für die erstmalige Bewertung von
Vermögensgegenständen in der Eröffnungsbilanz ermittelte Werte aus bisherigen Rechnungswesen
der Gemeinde übernommen werden können. Die Anmerkungen zu dieser Regelung schließt hierzu
sogar Wiederbeschaffungszeitwerte von kostenrechnenden Einrichtungen ein, wenn diese
Grundlage der Ermittlung der Abschreibungen waren.
Bei einer solchen Übernahme muss die sachliche Richtigkeit der Vermögensnachweise überprüft
werden. Dies schließt insbesondere die Prüfung der Vollständigkeit des erfassten Vermögens mit
etn.
Gemäß S 43 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Doppik können bei Vermögensgegenständen, für die bereits
im bisherigen Rechnungswesen der Gemeinde Abschreibungen angesetzt worden sind, auch die
Abschreibungen mit unveränderten Abschreibungssätzen fortgeführt werden.

Entsprechend der Kommentierung zur Verordnung ist insbesondere nicht die Bewertung, sondern
nur die Anzahl der übernommenen Vermögenswerte zu prüfen. Hierzu wurden mit dem
Rechnungsprüfungsamt unterschiedliche Auffassungen ausgetauscht. lm Ergebnis wurde
vereinbart, dass diese Prüfung im Rahmen einer körperlichen Inventur nachzuholen ist.

lm Rahmen der Inventur der Hansestadt Lübeck wurde dieser Sachverhalt bereits aufgegriffen.

1.2 Prüfungsvoraussetzungen/Nutzung zurVertügung stehender
Prüfungsunterlagen

Das Rechnungsprüfungsamt wurde nach eigener Einschätzung bei der Prüfung der
Eröffnungsbilanz, insbesondere seit dem 11.01.2013 bis zum Abschluss der Prüfungshandlungen
Ende Februar 2014, durch das TP 3 bzw. die Stabsstelle Bilanzen nicht ausreichend unterstützt.
Dies resultiert aus Sicht der Verwaltung aus der höchsten Priorität zur Erstellung des
Jahresabschlusses 2010. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass seit der
Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2014 auch vom Innenministerium die eilige Erstellung längst
vorzulegender Jahresabschlüsse der Hansestadt zunehmend intensiver betont wird und
vorgegebene Fristen möglichst gravierend unterschritten werden sollen.

Zudem erachtet das Rechnungsprüfungsamt die vorgelegten Prüfungsunterlagen als nicht
ausreichend oder nicht aussagefähig. Hiezu sei nochmals auf Anforderungen des
Rechnungsprüfungsamtes verwiesen.
Weitere vorhandene bisher aber nicht angeforderte Unterlagen zur Prüfung der Eröffnungsbilanz
der Kulturstiftung Lübeck werden dem Rechnungsprüfungsamt gerne zur Verfügung gestellt.
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Fazit

Das Rechnungsprüfungsamt kommt zu dem Ergebnis, dass die Eröffnungsbilanz der Kulturstiftung
Lübeck zum 01.01.2010 nicht geprüft werden kann und damit nicht festgestellt werden kann, ob
diese ein Bild der tatsächlichen Vermögens- und Schuldenverhältnisse abbildet. Die Erstellung
eines Jahresabschlusses bzw. einer Eröffnungsbilanz müsse nachgeholt werden und die
ausreichende, prüffähige Dokumentation müsse innerhalb der Verwaltung verbindlich geregelt und
dem RPA mitgeteilt werden.

Nach Einschätzung der Verwaltung ist die Neuerstellung einer Eröffnungsbilanz nicht erforderlich.
Zudem liegt eine ausreichende und prüffähige Dokumentation vor. Diese wird dem
Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung gestellt. Als Anlage wird der hiezu erstellte Arbeitsordner
des ehemaligen Teilprojektes Bilanzen dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung gestellt. Sollten
darüber hinaus noch Fragen bestehen, werden diese unverzüglich beantwortet.

Zutreffend stellt das Rechnungsprüfungsamt darüber hinaus dar, dass eine baldmöglichst
durchzuführende Inventur für weitere Klarheit sorgen kann.

Mit freundlichen Grüßen
lmA'firaS ,

f (UA-
Thomas Manke
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